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ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN: 
 

1. Vertragsabschluss 
Liefer- und Zahlungsbedingungen für Materiallieferungen: 

1.1. Sofern nicht eine Auftragsbestätigung ausdrücklich gewünscht wird, kommt der Vertrag mit der 
Erteilung des Auftrages zustande. 

1.2. Es gelten die Preise und Bedingungen der gültigen Preisliste. 
2. Preisstellung 

2.1. Die Preise verstehen sich, sofern nicht anders vereinbart, ab Werk zuzüglich der jeweiligen 
gesetzlichen Mehrwertsteuer. 

2.2. Sie verstehen sich als Tagespreise und sind errechnet unter Zugrundelegung der heute gültigen 
Materialpreise und Löhne. Bei Veränderungen dieser Faktoren verpflichten sich die Vertragsparteien 
über eine Anpassung zu verhandeln, sofern eine individuelle Festpreisvereinbarung nicht getroffen ist. 

3. Lieferung / Verpackung / Versand 
3.1. Von der Bestellung abweichende Lieferungen sind im Geschäftsverkehr zwischen Kaufleuten in 

handelsüblichem Umfang zulässig. Für alle Abmessungen gelten die handelsüblichen Toleranzen bzw. 
DIN-Vorschriften. 

3.2. Die Angabe des Liefertermins erfolgt nach bestem Wissen. 
3.3. Bei Angabe der Lieferzeit in Tagen sind Arbeitstage gemeint. 
3.4. Unvorhersehbare und schwerwiegende Ereignisse, die die Herstellung beim Vorlieferanten unmöglich 

machen und die der Lieferer nicht zu vertreten hat, berechtigen die Vertragsparteien zum Rücktritt vom 
Vertrag. 

3.5. Die Ware wird im allgemeinen unverpackt geliefert. 
3.6. Die Verpackung bedarf der Vereinbarung, Verpackungsmaterial wird gesondert in Rechnung gestellt. 
3.7. Die Gefahr für die Übersendung geht mit Übergabe an den Frachtführer auf den Besteller über. 
3.8. Die Wahl des Transportweges und der Transportmittel liegt, sofern eine besondere Vereinbarung nicht 

getroffen ist, im Ermessen des Lieferers, er übernimmt keine Gewähr für billigste Verfrachtung. 
3.9. Für Terminüberschreitungen, die der Lieferer nicht zu vertreten hat, wird keine Verantwortung 

übernommen. 
4. Zahlungsweise 

4.1. Sofern nichts abweichendes vereinbart, sind Rechnungen sofort nach Erhalt ohne Abzug zahlbar, 
Zurückbehaltungsrechte bleiben hiervon unberührt. 

4.2. Die Einräumung von Zahlungszielen bedarf der schriftlichen Zusage des Lieferers. 
4.3. Die Annahme von Wechseln oder Schecks behält sich der Lieferer ausdrücklich vor. Sie werden 

grundsätzlich nur zahlungshalber angenommen und gelten erst nach Einlösung der Zahlung mit 
befreiender Wirkung. Diskontspesen gehen zu Lasten des Bestellers. 

5. Eigentumsvorbehalt 
5.1. Die gelieferte Ware bleibt, auch bei Be- und Verarbeitung, bis zur vollständigen Bezahlung Eigentum 

des Lieferers.Bei Weiterveräußerung erwirbt der Endabnehmer das Eigentum erst dann, wenn das von 
ihm an den Besteller (Vorbehaltskäufer) gezahlte Geld dem Lieferer (Vorbehaltsverkäufer) 
ausgehändigt oder dessen Anspruch auf andere Weise getilgt worden ist. Der Lieferer verpflichtet sich, 
die ihm zustehenden Sicherungen insoweit freizugeben, als ihr Wert die zu sichernde Forderung um 
mehr als 10 % übersteigt. 

5.2. Eine Verpfändung oder Sicherungsübereignung ist nicht zulässig. 
5.3. Pfändungen noch nicht bezahlter Waren verpflichten den Besteller zur unverzüglichen Mitteilung an 

den Lieferer. 
5.4. Be- oder Verarbeitung nimmt der Besteller für den Lieferer vor, ohne dass für den Lieferer daraus 

Verpflichtungen entstehen. 
6. Gewährleistung 

Offensichtliche Mängel werden nur anerkannt, wenn sie innerhalb von 10 Tagen nach Eingang der 
Lieferung schriftlich zu Kenntnis gebracht worden sind. Dabei muss feststehen, dass es sich um die 
Lieferung des Lieferers handelt. 

7. Erfüllungsort und Gerichtssstand 
Erfüllungsort für die Zahlung ist der Sitz der gewerblichen Niederlassung des Lieferers. Gerichtsstand 
ist der Sitz der gewerblichen Niederlassung des Lieferers, sofern der Besteller Vollkaufmann ist. 

8. Gültigkeit der Bedingungen 
Die vorstehenden Bedingungen bleiben auch dann in Kraft, wenn eine oder mehrere von ihnen unwirksam sind 
oder werden. 


